
 
Wer mit Stichtag 30. Oktober 20 Jahre alt ist, gilt als Erwachsener. 
 
Ausnahmen: Hauptfach Gesang: Erwachsenentarif erst ab 28 Jahren; 
Erwachsene, für die zum Stichtag Familienbeihilfe bezogen wird; 
Präsenz– und Zivildiener; Unterricht in den Hauptfächern Oboe, Fagott, 
Tuba, E-Bass; 
 
SchülerInnen aus den Gemeinden Groß-Siegharts und Dietmanns 
gelten als Einheimische. Sonderregelungen gibt es für SchülerInnen 
aus Ludweis/Aigen. 
 
Nebenfächer sind kostenlos! 
 
Beim Schulgeld handelt es sich um ein Jahresschulgeld, welches in 
zehn Monatsraten von September bis Juni zu bezahlen ist.  
 
RABATTE (pro SchülerIn ist nur ein Rabatt möglich) 
 
20%: SchülerInnen, welche in der Stadtkapelle oder in einem Groß- 
Sieghartser Chor tätig sind. 
 
20%: ab dem 2. Kind/Fach. 
 
10%: für die Fächer: Tuba, Posaune, Tenorhorn, Horn, Akkordeon, 
Geige, Oboe, Fagott im 1. Lernjahr. 


